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22. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 18. August 2016 
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Amtlicher Teil: 

 

Öffentliche Zustellung 

Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird die an  

 
                          Frau Diana Rummler 
                          Gerhart-Hauptmann-Straße 34  
                          47918 Tönisvorst 

gerichtete Verfügung vom 11.04.2016, Kassenzeichen 
VLST26018258/0025, öffentlich zugestellt, da die derzei-
tige Anschrift des Empfängers nicht ermittelt werden 
kann. 

Die Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzei-
ten bei der Stadtkasse, Hospitalstraße 15, 47918 Tönis-
vorst, Zimmer 107 von dem Empfänger eingesehen und in 
Empfang genommen werden. 

Sie gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
Kassenverwalterin 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), werden die an  
                                                       
                                  Frau Diana Rummler 
                                  Gerhart-Hauptmann-Straße 34  
                                  47918 Tönisvorst 
 
gerichteten Verfügungen vom 14.07.2016 und 
26.07.2016, Kassenzeichen VLST26018258/0027, öffent-
lich zugestellt, da unter der oben genannten Anschrift eine 
Zustellung nicht erfolgen konnte. Eine aktuelle Meldead-
resse ist nicht bekannt. 
 
Die Verfügungen können während der allgemeinen 
Sprechzeiten bei der Stadtkasse, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 107 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 
 
Sie gelten zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
Kassenverwalterin 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird die an  
                                                   
                                    Herrn Andreas Reiland 
                                    Gerhart-Hauptmann-Straße 34
                   47918 Tönisvorst 
 
gerichtete Verfügung vom 14.07.2016, Kassenzeichen 
VLST26018257/0017, öffentlich zugestellt, da unter der 
oben genannten Anschrift eine Zustellung nicht erfolgen 
konnte. Eine aktuelle Meldeadresse ist nicht bekannt. 
 
Die Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzei-
ten bei der Stadtkasse, Hospitalstraße 15, 47918 Tönis-
vorst, Zimmer 107 von dem Empfänger eingesehen und in 
Empfang genommen werden. 
 
Sie gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
Kassenverwalterin 

 
Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 22/Nr. 16/S. 76 
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Nichtamtlicher Teil:  
 
 

Nachruf 
 

Am 6. August 2016 starb im Alter von 87 Jahren 

 
Richard Beckers 

 
Altbürgermeister 

und Träger des Ehrenringes 
der Stadt Tönisvorst 

 
Die Stadt Tönisvorst trauert um Richard Beckers. 

 
Mit ihm verlieren wir eine Persönlichkeit, die sich viele Jahre mit großem Einsatz in 
den Dienst der Bürgerinnen und Bürger und der Belange der Stadt gestellt und sich 

um ihr Wohl verdient gemacht hat. 
 

Seit 1964 gehörte Richard Beckers insgesamt 25 Jahre zunächst dem Rat der 
Gemeinde St. Tönis, ab 1970 dem Rat der Gemeinde Tönisvorst und seit 1979 bis 
1989 dem Rat der Stadt Tönisvorst an. Ebenso wirkte er im Hauptausschuss, dem 
Ausschuss für Wohnungsfragen, dem Krankenhausausschuss und vielen weiteren 

Gremien. 
 

Von 1970 bis 1989 prägte Richard Beckers als erster Bürgermeister der Stadt 
Tönisvorst nach der kommunalen Neugliederung dieses Amt in besonderer Weise. 

Mit leidenschaftlichem Engagement, Zielstrebigkeit und Augenmaß setzte er 
sich in dieser Zeit als Stadtverordneter und fast 20 Jahre als Bürgermeister für die 

Entwicklung seiner Heimatstadt ein und trug dazu bei, die Herausforderungen einer 
wachsenden Stadt zu meistern. 

 
Bürgerschaft, Rat und Verwaltung danken Richard Beckers und werden ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren. 
Tönisvorst, den 13. August 2016 

 
Thomas Goßen 
Bürgermeister 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 320 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


